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Aktuelle Aussagen der Verwaltung zu thesaurierenden Fonds 

Stand: 09.05.2007 

 

 

Die OFD Rheinland hat sich in zwei Schreiben (vom 18.04.2007, S 1980 - 1023 - St 222 und 

vom 16.01.2007, Kurzinfo 10/07) zu den steuerlichen Besonderheiten bei thesaurierenden aus-

ländischen Investmentfonds geäußert: 

• Zur Anrechnung inländischer Kapitalertragsteuer ist zwingend die Vorlage einer 

Steuerbescheinigung erforderlich (§§ 7 Abs. 7 InvStG, 45a Abs. 2 und 3, 36 Abs. 2 Nr. 2 

EStG). Eine Steueranrechnung auf Grundlage der veröffentlichten Besteuerungsgrundlagen 

des Investmentvermögens  ist nicht zulässig. Dies gilt auch für Anteile an Spezial-

Investmentvermögen. 

• Werden inländische Investmentanteile von einem ausländischen Kreditinstitut verwahrt, darf 

dieses keine Steuerbescheinigung ausstellen.  

• Steuerpflichtige Einnahmen aus ausländischen thesaurierenden Investmentfonds gelten zum 

Ende des Geschäftsjahres als zugeflossen. Die thesaurierten Erträge unterliegen aber erst 

bei Verkauf oder Rückgabe der Anteile der Kapitalertragsteuer. Die Bemessungsgrundlage 

bilden dabei die nach dem 31.12.1993 einem Inhaber der ausländischen Investmentanteile 

als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge. Nach § 36 

Abs. 2 Nr. 2 EStG kann die Kapitalertragsteuer auf die Einkommensteuer angerechnet wer-

den, soweit sie auf die bei der Veranlagung erfassten Einkünfte entfällt. 

• Bei Anrechnung der Kapitalertragsteuer muss regelmäßig geprüft werden, ob die thesaurier-

ten Erträge in den Vorjahren steuerlich erfasst wurden. 

• Wurden die Erträge nach dem Gesetz über die strafbefreiende Erklärung nacherklärt, liegt 

eine solche Erfassung nicht vor. Das FG Köln hat diese Auffassung mit rechtskräftigem Urteil 

v. 20.6.2006 (Az. 5 K 3906/05) bestätigt. 
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Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Grunerstraße 33 – 40239 Düsseldorf 
Fon 0211/43 83 560 
Fax 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


